
gegen die französischen Demontagen vom 29. April bis 11. Juni 1948 vertagte. 16 Erst
Mitte Juni, unmittelbar vor der Währungsreform, beschloß das Kabinett daher den
Regierungsentwurf.

*

27 In der Grundlinie verfolgte die Regierung, wie sie offiziell
erklärte, eine Angleichung an Württemberg-Baden und rechnete damit, daß auch
Baden sich dem in absehbarer Zeit nicht werde entziehen können. 1 * Wenngleich
streckenweise wörtlich an die Texte der amerikanischen Zone angelehnt, unterschied
sich der Entwurf doch bereits jetzt in zahlreichen und teilweise grundlegenden
Einzelheiten davon. Insbesondere wurde jeder Bezug auf die Unfallversicherung
vermieden und ein in sich geschlossenes, eigenständiges Versorgungskonzept vorge¬
legt, wie dies die Kriegsopferverbände forderten. Tatsächlich wurden die Kriterien
der Unfallversicherung dabei allerdings weitgehend übernommen. Gegenüber dem
Stuttgarter Gesetz waren die Leistungen dennoch bereits dadurch erhöht, daß sie
nicht nach Ortsklassen gestaffelt waren, sondern einheitlich gezahlt wurden; die
Voraussetzungen für die Gewährung von Witwenrenten waren wesentlich weiter
gefaßt, die Waisenrenten und Pflegezulagen sowie die Freibeträge für die Anrech¬
nung anderer Einkommen und Sozialleistungen wurden erhöht, Ausgleichszahlun¬
gen in Härtefällen vorgesehen und Beihilfen für Hinterbliebene von nicht an den
Folgen der Kriegsbeschädigung gestorbenen Versehrten eingeführt. Weit genauer als
in der amerikanischen Zone wurden die Heilbehandlung und die soziale Fürsorge
ausgestaltet sowie die zahlreichen Zulagen definiert. Die langen Bebenhausener
Diskussionen um die Berufsfürsorge fanden insofern im Gesetz selbst einen stärke¬
ren Niederschlag als in den anderen Ländern der Zone. In mehreren Punkten brach¬
te die Angleichung des Entwurfs an die württemberg-badischen Leistungen aller¬
dings auch Verschlechterungen, vor allem für die bisher gezahlten Mietbeihilfen und
die Elternrenten. Insgesamt hatte die Regierung sich damit sowohl von der Lösung
der amerikanischen Zone wie noch mehr von den Vorgaben der Besatzungsmacht
erheblich entfernt.
Wie vielschichtig das Verhältnis von deutscher Regierung und Besatzungsmacht
tatsächlich war, ließ ArbeitsministerWirsching im Landtag - vermutlich unfreiwillig
- durchblicken. Angelpunkt des Niveaus der meisten Leistungen war die Höhe des
zugrunde gelegten fiktiven Jahresarbeitsverdienstes, der im Tübinger Entwurf wie in
der Bizone mit 1 800 DM zunächst auf dem Durchschnittsniveau der Hilfsarbeiter¬
löhne angesetzt wurde. Wirsching erklärte, diese niedrige Richtzahl sei aufgrund
einer grundsätzlichen Anordnung aller Besatzungsmächte so fixiert worden; damit
bezog ersieh mit Recht auf die Kontrollratsrichtlinien vom Dezember 1947. Wenige
Minuten später zitierte er allerdings die auf trizonaler Ebene erzielte Übereinkunft

Gebhard Müller sah in einem Gespräch mit dem Verfasser in den durch die Demontage¬
kämpfe bedingten Verzögerungen den wichtigsten Grund dafür, daß die Sozialgesetzgebung
in Württemberg-Hohenzollem im Regelfall später erfolgte als in Baden und Rheinland-
Pfalz.

27 Staatsministerium 17.6. 1948; StA SIG Wü 2/778. Verh. LT WH Beil. 159, 30.6. 1948.
Referentenakten in StA SIGWü 180/690.
Vgl. die ausführliche Begründung von Arbeitsminister Wirsching während der 2. Lesung;
Verh. LT WH 24. 11. 1948, S. 767 - 771. Die erste Lesung war am 13. 7. 1948 (ebd., S. 443)
ohne Grundsatzdebatte erfolgt.
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